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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

S861/J betreffend Import von Billigschotter aus der CSFR nach 

Oberbsterreich. welche die Abgeordneten Dr. Gugerbauer und Hai­

germaser. am 2. Juli 1990 an mich richteten, stelle ich fest: 

Zu den Punkten 1 und 2 der Anfra~ 

Da fUr die Einfuhr von Schotter aufgrund der Best~mmungen des 

Außenhandelsgesetzes 1984 keine Bewilligung erforderlich ist, 

kann die Beantwortung dieser Fragen ausschließlich durch die 

Zollbehörden, deren Angelegenheiten aufgrund der Bestimmungen des 

Teiles 2 E 2 der Anlage zu § 2 des Bundesministeriengesetzes 1986 

in die Kompetenz des Bundesministers für Finanzen fallen, erfol­

gen. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Eine ~nderung ~er gesetzlichen Bestimmungen ist nur durch eine 

Novelle zum Außenhandelsgesetz 1984 mbglich. 
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Ich mdchte jedoch darauf hinweisen, daß fUr die Verwendung von 

Schottermaterialien z.B. bei dem, dem Wirtschaftsministerium 

unterliegenden Bundesstraßenbau strenge Qualitätsvorschriften zur 

Anwendung der verbindlich erklärten bNORMEN und RVS-Richtlinien 

bestehen, deren Einhaltung schon in den Ausschreibungen der Bun­

desstraßenverwaltung gefordert wird und welche vor Zuschlagser­

teilung durch Zeugnisse staatlich autorisierter Prüfanstalten 

über die Eignung des zum Einbau vorgesehenen Materials nachge­

wiesen werden muß. DarUberhinaus wird auch während der Baua~s­

fUhrung durch Eignungs-, Kontroll- und Abnahmeprüfungen die Ein­

haltung des geforderten Qualitätsstandards der Ausgangsmateria­

lien und der daraus erstellten Endprodukte überwacht. Dadurch 

besteht keine Gefahr, daß minderwertiger Schotter im Bereich des 

Bundestraßenbaues zum Einsatz kommt. 
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